
Am 29. Mai, starteten 55 gut gelaunte Mitglieder, bei bestem WeƩer, zu
unserer diesjährigen Busfahrt in den Spreewald. Obwohl der Bus

bereits um 7.00 Uhr los fuhr waren alle putzmunter. Das lag sicher auch an
unserem humorvollen Busfahrer und dem kleinen Sekƞrühstück. Nach drei
Stunden Busfahrt und einem  kleinen Spaziergang ging es los auf unseren
Spreewald-Kähnen (siehe Foto). Es folgten wunderschöne vier Stunden
Kahnfahrt durch den herrlichen Spreewald.  Pünktlich zum MiƩag  unter-
brachen wir die Fahrt. In einem kleinen, direkt am Wasser gelegenen
Gasthof  stärkten wir uns an einem Grill-Buffet. Der Renner waren neue
Kartoffeln mit Leinöl  und frischer Quark. Aber auch der gegrillte Fisch
erhielt beste Noten. Angenehm war, das Buffet war bis auf die Getränke
bereits im Preis enthalten. Weiter ging die Runde auf drei Kähnen durch den
Spreewald, bis wir dann wieder in Lübbenau ankamen. Jetzt haƩe jeder
noch die Gelegenheit, sich mit typischen Spreewald-Spezialitäten einzude-
cken. Aber Vorsicht, wer die Preise
verglich konnte den einen oder anderen
Euro sparen und musste auch nicht zu
weit schleppen. Auf der Rückfahrt
musste noch so mancher Feigling oder
Kümmerling daran glauben. Wir danken
unserem Siedlerfreund Jens Drescher
ganz herzlich für die OrganisaƟon.
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TERMINE AKTUELLU  B -    ENSERE DIESJÄHRIGE USFAHRT WIEDER EIN VOLLER RFOLG

T FERMINE RAUENZIRKEL

!!!R  S !!!ADTOUR IM EPTEMBER

Vorstandssprechstunden:
(nur für Mitglieder)

Am ersten Montag des Monats:
 Juli - 04.07.2016
 August - 01.08.2016
 September - 05.09.2016

um 18:30 Uhr im Vereinsheim

Wie schon bei der letzten Mitgliederversammlung angesprochen, pla-
nen wir für den 10.09.2016 eine Radtour. Nach unseren bisherigen

Plänen soll diese uns entlang der Saale in Richtung Merse-
burg führen. Wenn unsere Pläne auf gehen, werden wir
in Merseburg angekom- men auf einer Wiese
oder Parkbank ein vor- ber eitetes  P ick nick
machen. Es warten noch andere Überraschungen
auf euch. Für Interes- senten zu dieser Rad-
tour liegt ab sofort in unserem Vereinsheim
eine Teilnehmerliste aus. Wir biƩen darum,
dass sich jeder Interessent möglichst in naher ZukunŌ dort einträgt, damit
wir einen Überblick über die Teilnehmerzahl erhalten.

27.06.16
Tips rund um die Ernährung

26.07.16
Tischtennis für Anfänger

26.09.16
Bastelabend

26.10.16
Kinobesuch - Ladysnight

18.11.16
Wir basteln

Weihnachtsgeschenke
30.01.17

Gewürzkunde für Heißgetränke
27.02.17

TexƟlgestaltung
20.03.17

Wir gestalten Ostereier mit
verschiedenen Techniken

24.04.17
Planung der Frauenzirkelthemen

für 2017



Wir gratulieren herzlich zum
Geburtstag im

Juni/Juli:

Edgar Beyer
zum

65. Geburtstag

Brigitte Richter
zum

70. Geburtstag

Erika Neuber
zum

80. Geburtstag

Magarete Korinth
zum

82. Geburtstag

Silvia Seiler
zum

83. Geburtstag

Elfriede Heimbürger
zum

84. Geburtstag
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Hinweise zum ruhestörende Lärm!
Seien wir mal ehrlich, am Sonntag oder Feiertag geniest man den freien Tag
oder entspannt sich im Garten. Die meisten Siedler haben sich dazu ihr
"Gartenreich" geschaffen. Dafür werden aber laute Rasenmäher u.a.
Geräusche vielleicht auch noch SonntagvormiƩag oder zum MiƩagessen
mit Argwohn registriert. Also, wer sich bei seinen Nachbarn" unbe-
liebt"machen möchte der tut dies vielleicht mit VerƟkulieren, mit Rasenmä-
hen oder Hecken schneiden besƟmmt.
Wann ist Rasenmähen erlaubt und wann nicht ?
In Deutschland gilt die 32. Bundesimissionsschutzverordnung sowie die
kommunalen VorschriŌen für Wohngebiete und Kleinsiedlungsbereiche. In
Wohngebieten dürfen nachfolgende Geräte und Maschinen nicht im Freien
betrieben werden: sonn- und feiertags ganztägig sowie werkstags von
20.00Uhr bis 07.00Uhr Rasenmäher, Rasentrimmer, VerƟkuƟerer, elektr.
Heckenscheren, Schredder, Betonmischer u.a. Zusätzlich dürfen werktags
nicht im Freien betrieben werden (von 07.00Uhr bis 09.00Uhr, von 13.00Uhr
bis 15.00Uhr und von 17.00Uhr bis 20.00Uhr) Laubbläser, Laubsammler,
Graskanntenschneider u.a.
Für Geräte mit den EU Umweltzeichen gelten die zusätzlichen Beschränkun-
gen nicht.Trotzdem, Rücksichtnahme zählt und dient dem nachbarlichen
Gemeisinn, so wie in unserer Satzung beschlossen. Ein gepflegtes Wort über
den Gartenzaun steht besƟmmten Handlungen auch nicht im Weg.
Fazit: Sicherlich hat der eine oder andere beruflich bedingt nicht so viel Zeit
seinen Rasen zu mähen. Aber garanƟert, wenn man will findet man die Zeit
in der Woche oder am Samstag bis 20.00Uhr. Keiner will, das plötzlich ein
Bußgeldbscheid in seinen BrieŅasten liegt.  Bei Bedarf kann das offizielle
MerkblaƩ zum" ruhestörender Lärm"beim Vorstand bezogen werden.

Heimbürger, Elfriede und
Heinrich

am 27.04.2016

Wir trauern um unsere
verstorbenen Mitglieder

Sabine Kirchner
Klaus Oelzner


